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Meldepflichten

Was ist die Meldepflicht?
Wenn Sie einen Antrag auf eine Leistung stellen 
oder eine Leistung beziehen, sind Sie gesetzlich 
verpflichtet, uns jede Änderung innerhalb der Mel-
defrist zu melden.

Die Meldepflicht gilt bereits ab dem Tag, an dem 
Sie einen Antrag auf eine Leistung stellen.

Die Meldepflicht gilt auch für Ihre gesetzliche und 
gerichtliche Vertretung

Welche Änderungen sind zu melden?
Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen Über-
blick, welche Änderungen Sie uns rasch und ohne 
Aufforderung melden müssen.

Das sind Änderungen, die Ihre Bezugsberechtigung 
oder die Höhe der Leistung betreffen.

Bei Bezug von
•	 Ausgleichszulage
•	 Ausgleichszulagenbonus/Pensionsbonus
•	 Kinderzuschuss	
•	 Übergangsgeld 
•	 Angehörigenbonus
müssen Sie uns auch alle Änderungen melden, die 
Ihre Angehörigen betreffen.
 
Folgen bei Verletzung der Meldepflicht:
Haben Sie Leistungen 
•	 aufgrund bewusst falscher Angaben,
•	 durch bewusstes Verschweigen wesentlicher 

Tatsachen oder
•	 	durch Verletzung der Meldepflicht
zu Unrecht bezogen, müssen Sie diese Leistungen 
zurückzahlen.

Sie müssen auch Leistungen zurückzahlen, von 
denen Sie erkennen mussten, dass sie Ihnen nicht 
zustehen oder nicht in dieser Höhe zustehen (z.B. 
eine erkennbar zu hohe Auszahlung).

Unvollständige und falsche Angaben sowie die Ver-
letzung der Meldepflicht können rechtliche Folgen 
haben. 

SIE MÜSSEN IMMER MELDEN

Meldefrist: 2 Wochen
•	 Änderung des Namens
•	 Änderung des Wohnsitzes
•	 Änderung des Personenstandes (z.B. Heirat, 

eingetragene Partnerschaft, Scheidung)
•	 Geburt eines Kindes
•	 Antragstellung/Anfall/Höhe/Änderung/Wegfall 

jeder weiteren inländischen oder ausländischen 
Pension oder Rente

•	 Änderungen beim inländischen oder ausländi-
schen Krankenversicherungsschutz

•	 Verbüßung einer Freiheitsstrafe, einer Unter-
suchungshaft oder die Unterbringung in einem 
forensisch-therapeutischen Zentrum, in einer 
Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbre-
cher oder gefährliche Rückfallstäter 

Meldefrist: 7 Tage
Beginn/Unterbrechung/Ende von TÄTIGKEITEN und 
Anfall/Höhe Änderung von EINKÜNFTEN
•	 Unselbständige oder selbständige Tätigkeit
•	 Gewerbeberechtigung
•	 Berufsbefugnis
•	 Beteiligung an
•	 →	 Personengesellschaften (OG, KG)
•	 →	 Gesellschaften nach bürgerlichem Recht
•	 Beteiligung als GmbH-Geschäftsführer*in am 

Stammkapital
•	 Bestellung als GmbH-Gesellschafter zum Ge-

schäftsführer oder Prokurist
•	 Beteiligung als stille*r Gesellschafter*in
•	 Land- / Forstwirtschaft
•	 öffentliches Mandat / politische Funktion 
•	 (z.B. als Bürgermeister*in, 

Gemeinderat*Gemeinderätin, Funktionär*in der 
Wirtschaftskammer)

•	 Krankengeldanspruch
•	 Ersatzleistung für Urlaubsentgelt (Urlaubsab-

findung, Urlaubsentschädigung)
•	 Kündigungsentschädigung

PENSION
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SIE MÜSSEN ZUSÄTZLICH MELDEN,  
WENN SIE FOLGENDE LEISTUNGEN  
BEANTRAGEN ODER BEZIEHEN

Ausgleichszulage, Ausgleichszulagenbonus/ 
Pensionsbonus – Meldefrist: 2 Wochen
Sie müssen auch alle Informationen für Ihre Ange-
hörigen melden!
•	 Änderung in den Familienverhältnissen
•	 Änderung in den Wohnverhältnissen
•	 Aufgabe des gemeinsamen Haushaltes mit 

dem Ehepartner oder eingetragenen Partner
•	 jede Änderung der Aufenthaltsberechtigung
•	 Verlegung des Aufenthaltes ins Ausland (auch 

vorübergehende Aufenthalte)
•	 jeden Auslandsaufenthalt, auch bevorstehende 

Auslandsreisen
•	 Tod des Ehepartners, des eingetragenen Part-

ners, des Kindes
•	 Erhalt von Zinsen aus z.B. Sparguthaben, Wert-

papieren
•	 Anfall / Höhe / Änderung / Wegfall von 

	→ allen Einkünften
	→ 	Einkünften jener Personen, die Ihnen Unter-
halt zahlen oder zahlen müssten

	→ 	einem Wohnrecht, freier Verpflegung und 
von Ansprüchen auf Ausgedinge, Fruchtge-
nuss und Naturalleistungen

	→ Einkünften aus der Insolvenz-Entgeltsiche-
rung (Kündigungsentschädigung, Ausfall-
geld)

	→ 	Einheitswerten der land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen

	→ 	sonstigen Einkünften aus Vermietung, 
Verpachtung oder Überlassung von Woh-
nungen, Wirtschaftsgebäuden, Häusern 
oder von Grundstücken  

Pflegegeld – Meldefrist: 4 Wochen
•	 Aufenthalte in einer Krankenanstalt, einer Kur-

anstalt oder einem Rehabilitationszentrum auf 
Kosten eines inländischen oder ausländischen 
Sozialhilfeträgers, des Bundes oder einer Kran-
kenfürsorgeanstalt

•	 jede Änderung der Aufenthaltsberechtigung
•	 Verlegung des Aufenthaltes ins Ausland (auch 

vorübergehende Aufenthalte)
•	 jeden Auslandsaufenthalt, auch bevorstehende 

Auslandsreisen
•	 Aufnahme in ein Pflegeheim
•	 Wesentliche Besserung des Gesundheitszustan-

des
•	 Anfall/Höhe/Änderung/Wegfall einer
•	 →	 dem Pflegegeld ähnlichen inländischen oder 

ausländischen Leistung 
•	 (z.B. Pflegezulage, Blindenzulage, ausländische 

Geldleistung oder Pflegesachleistung)
•	 →	 inländischen oder ausländischen Pension, 

Rente, eines Ruhegenusses oder Versorgungs-
genusses 

Witwenpension, Witwerpension, Pension für  
hinterbliebene eingetragene Partner –  
Meldefrist: 2 Wochen
•	 Anfall/Höhe/Änderung/Wegfall

	→ 	einer Geldleistung aus der gesetzlichen  
Sozialversicherung (z.B. Unfallrente)

	→ 	einer Geldleistung aus der Arbeitslosenver-
sicherung

	→ einer Beihilfe aus der Arbeitsmarktförde-
rung

	→ eines inländischen oder ausländischen  
Ruhegenusses oder Versorgungsgenusses 
oder einer ähnlichen Leistung aufgrund einer 
vertraglichen Pensionszusage eines Dienst-
gebers

Waisenpension oder Kinderzuschuss –  
Meldefrist: 2 Wochen
•	 Änderung des Personenstandes des Kindes 

(z.B. Heirat, eingetragene Partnerschaft, 
Scheidung)

•	 Tod des Kindes
•	 bei Weiterzahlung über das 18. Lebensjahr:

	→ Anfall / Wegfall eines Anspruches auf (er-
höhte) Familienbeihilfe

	→ Ende oder Unterbrechung der Schulausbil-
dung, Berufsausbildung oder des Studiums

	→ Ableistung des Präsenzdienstes oder Zivil-
dienstes

	→ Aufnahme und Wegfall einer Erwerbstätig-
keit

	→ Bezug einer Leistung aus der Arbeitslosen-
versicherung oder einer Beihilfe aus der  
Arbeitsmarktförderung

	→ Ende einer freiwilligen Tätigkeit
	→ Wegfall der Erwerbsunfähigkeit

Korridorpension/Schwerarbeitspension/ 
Langzeitversichertenpension als TEILPENSION –
Meldefrist: 2 Wochen
•	 	Jede Aufnahme einer selbständigen Erwerbs-

tätigkeit
•	 Überschreitung der maximal zulässigen Wo-

chenstunden der unselbständigen Erwerbstä-
tigkeit. INFO: Die für Sie geltenden maximal 
zulässigen Wochenstunden finden Sie in Ih-
rem Zuerkennungsbescheid unter „Hinweise“.

Heimopferrente – Meldefrist: 4 Wochen
•	 Anfall/Höhe/Änderung/Wegfall eines Ersatzes 

an Verdienstentgang und der einkommensab-
hängigen Zusatzleistung nach dem Verbrech-
ensopfergesetz

Angehörigenbonus – Meldefrist: 4 Wochen
•	 Anfall/Höhe/Änderung/Wegfall des Einkom-

mens des pflegenden Angehörigen
•	 	Beginn / Ende einer Selbst- oder Weiterversi-

cherung für Zeiten der Pflege naher Angehöriger 
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Infoblätter zu vielen wichtigen Themen finden Sie im Internet unter svs.at/info.
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•	 Ende der Pflege in häuslicher Umgebung:
•	 Aufnahme der zu pflegenden Person in ein Pfle-

geheim
•	 	Ende der überwiegenden Pflege, d.h. Ende der 

Erbringung des größten Teils der Pflegelei-
stungen aus dem Kreis der nahen Angehörigen

•	 Verminderung der Pflegegeldstufe oder Entzie-
hung des Pflegegeldes der zu pflegenden Person

•	 Tod der zu pflegenden Person

Übergangsgeld  – Meldefrist: 2 Wochen
•	 Änderung in den Familienverhältnissen
•	 	Änderung in den Wohnverhältnissen
•	 Aufgabe des gemeinsamen Haushaltes mit An-

gehörigen, die bei der Höhe des Übergangsgeldes 
berücksichtigt wurden

•	 	Antrag/Anfall/Höhe/Änderung/Wegfall einer 
wiederkehrenden Geldleistung aus der Arbeits-
losenversicherung (z.B. Arbeitslosen-geld, Not-
standshilfe) und einer Beihilfe zur Deckung des 
Lebensunterhaltes

•	 jeden Umstand, der den Erfolg der Rehabilita-
tionsmaßnahmen beeinträchtigen kann (z.B. 
Nichtmitwirkung an aufgetragenen Rehabilitati-
onsmaßnahmen)

•	 bei Vorliegen von Kindern über dem 18. Lebens-
jahr

	→ Unterbrechung / Ende der Schul- oder Berufs-
ausbildung

	→ Aufnahme einer Tätigkeit
	→ 	jede Änderung des Einkommens

Krankenversicherte Pensionisten und
Pensionistinnen – Meldefrist: 2 Wochen
Für die mitversicherten Angehörigen (z.B. Ehepart-
ner, Kinder) ist zu melden:
•	 Beginn einer eigenen Pflichtversicherung
•	 Verlegung des Aufenthaltes ins Ausland
•	 Unterbrechung / Ende der Schul- oder Berufs-

ausbildung
•	 Aufnahme in ein Pflegeheim


